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Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsichtnahme in den Bericht der 
Geschäftsprüfungskommission Nr. 07.5273.02 vom 27. Februar 2008, beschliesst: 

 

I. 

 

Das Finanzkontrollgesetz (FKG) vom 17. September 2003 wird wie folgt geändert: 

 

Der Titel erhält folgende neue Fassung: 

 

Finanz- und Verwaltungskontrollgesetz (FVKG) 

 

§ 1 erhält folgende neue Fassung: 

§ 1. Die Finanzkontrolle gewährleistet die unabhängige Aufsicht über die 
Haushaltsführung des Kantons. Sie nimmt die Aufgabe einer Verwaltungskontrolle wahr, 
indem sie das staatliche Handeln auf seine Wirksamkeit und Effizienz überprüft. 

 

§ 2 Abs. 4 erhält folgende neue Fassung: 
4 Die Finanzkontrolle ist fachlich unabhängig und selbständig. Sie ist in ihrer 
Prüfungstätigkeit nur Verfassung und Gesetz verpflichtet. Sie legt jährlich ein 
Prüfungsprogramm fest und bringt dieses dem Büro des Grossen Rats, der 
Finanzkommission des Grossen Rats, der Geschäftsprüfungskommission des Grossen 
Rats, dem Regierungsrat und dem Appellationsgericht zur Kenntnis. 
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§ 11 Abs. 2 erhält folgende neue Fassung: 
2 Die Finanzkontrolle verkehrt direkt mit der Finanzkommission und der 
Geschäftsprüfungskommission des Grossen Rats. Die Finanzkommission und die 
Geschäftsprüfungskommission des Grossen Rats laden die Leiterin oder den Leiter der 
Finanzkontrolle periodisch zu Gesprächen ein. 

 

§ 15 Abs. 1 und Abs. 3 erhalten folgende neue Fassung: 

§ 15. Parlamentarische Untersuchungskommissionen, die Finanzkommission und die 
Geschäftsprüfungskommission des Grossen Rats können der Finanzkontrolle besondere 
Prüfungsaufträge erteilen und sie als beratendes Organ in Fragen der Finanzaufsicht 
beiziehen. Die Präsidentinnen bzw. Präsidenten der Finanzkommission und der 
Geschäftsprüfungskommission sprechen sich bezüglich der Priorität der Aufträge an die 
Finanzkontrolle ab. 
3 Die Finanzkontrolle kann Aufträge ablehnen, wenn die Abwicklung des ordentlichen 
Prüfungsprogramms gefährdet wird. Aufträge der Finanzkommission des Grossen Rats, 
der Geschäftsprüfungskommission des Grossen Rats und von parlamentarischen 
Untersuchungskommissionen können nicht abgelehnt werden. 

§ 16 Abs. 1 erhält folgende neue Fassung: 

§ 16. Die Finanzkontrolle teilt der geprüften Stelle die Ergebnisse ihrer Prüfung schriftlich 
mit; der geprüften Stelle wird Gelegenheit gegeben, zu den Prüfungsergebnissen Stellung 
zu nehmen, zusätzlich findet eine Schlussbesprechung statt. Bei Feststellung 
wesentlicher Mängel werden auch das betroffene Departement, das Finanzdepartement, 
das Appellationsgericht (soweit die Gerichte betroffen sind) oder die operative 
Gesamtleitung der betroffenen selbständigen öffentlichrechtlichen oder privatrechtlichen 
Anstalt in gleicher Weise orientiert. Die Finanzkommission des Grossen Rats kann mit 
Ausnahme der in § 15 Abs. 2 erwähnten Prüfungen Einsicht in alle Revisionsberichte der 
Finanzkontrolle sowie in die von externen Revisionsstellen verfassten Berichte nehmen. 
Die Geschäftsprüfungskommission kann mit Ausnahme der in § 15 Abs. 2 erwähnten 
Prüfungen Einsicht in alle Berichte gemäss § 14 Abs. 1 lit. c nehmen. 

 

§19 erhält folgende neue Fassung: 

§ 19. Die Finanzkontrolle erstattet der Finanzkommission und der Geschäftsprüfungs-
kommission zuhanden des Grossen Rats, dem Regierungsrat sowie dem 
Appellationsgericht jährlich einen Tätigkeitsbericht, in dem sie über den Umfang und die 
Schwerpunkte ihrer Prüftätigkeit sowie über wichtige Feststellungen und Beurteilungen 
informiert. 

 

II. 

 

Diese Änderung ist zu publizieren; sie unterliegt dem Referendum und wird mit Eintritt der 
Rechtskraft sofort wirksam. 

 


